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Endlich: Das Stellenhebungskonzept des NRB ist Gesetz geworden 
Ein einmaliger Erfolg unseres Verbandes 
 
 

 

    
 
 
In diesen Tagen wird in der 
niedersächsischen Justiz 
Land auf Land ab viel über 
das Stellenhebungskonzept 
und seine bevorstehende 
Umsetzung gesprochen. Mit 
Interesse vernehmen wir, 
wer alles für sich reklamiert, 
zum Gelingen dieses Pro-
jekts - gar zu seiner Urhe-
berschaft - beigetragen zu 
haben. Diese positive Re-
sonanz freut uns sehr, zeigt 

sie doch, dass unser Stel-
lenhebungskonzept, nach-
dem es mit Verzögerung 
und erheblichen Geburts-
wehen zur Welt gekommen 
ist, nunmehr auf breite Ak-
zeptanz gestoßen ist und 
sich die Mühe und der Auf-
wand, für seine Umsetzung 
zu kämpfen gelohnt haben.  
 
Der Erfolg hat viele Väter. 
Der Misserfolg ist ein Wai-
senkind. 
(Richard Cobden, 1804 - 
1865, englischer National-
ökonom) 
 
Allein die Elternschaft des 
Stellenhebungskonzeptes 
ist auch ohne Einholung 
eines Abstammungsgutach-
tens zweifelsfrei geklärt: Es 
war der Niedersächsische 
Richterbund, der das Pro-
jekt aus der Taufe gehoben 
hat und dessen Initiative um 
eine Verbesserung der Be-
soldungsstruktur nach jah-

relangem Bemühen nun-
mehr Eingang in die nieder-
sächsische Besoldungsord-
nung R gefunden hat. 
 
Klarstellend sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, 
dass - so sehr wir uns über 
die Umsetzung des Stellen-
hebungskonzeptes auch 
freuen - dieser Schritt kein 
Ersatz für Besoldungsan-
passungen, insbesondere 
kein Ersatz für den dringend 
notwendigen Abbau des 
bestehenden Besoldungs-
rückstandes von ca. 14 % 
sein kann. Hierfür wird sich 
der Niedersächsische Rich-
terbund auch in Zukunft mit 
Nachdruck einsetzen. 
 
 
RiOLG Frank Bornemann 
Stellvertretender Vorsitzen-
der des NRB 
 

 
 

Von der Verkündung im Gesetzblatt bis zur Stellenbesetzung 
- Wie funktioniert das eigentlich?  
 
 

Die Besetzung freiwerden-
der Stellen gehört zur Rou-
tine der Justizverwaltung 
und orientiert sich an festen 

Arbeitsabläufen. Die Anzahl 
der monatlich in der nieder-
sächsischen Rechtspflege 
ausgeschriebenen freien 

Stellen hält sich üblicher-
weise in überschaubarem 
Umfang und unterfällt der 
normalen Verwaltungsrouti-
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ne, zumal für die zu beset-
zenden Stellen in der Regel 
Anforderungsprofile existie-
ren. Die Umsetzung des mit 
dem Haushaltsbegleitgesetz 
2014 verabschiedeten Stel-
lenhebungskonzeptes stellt 
die Justizverwaltung dage-
gen vor neue Herausforde-
rungen. Allein im Bereich 
der ordentlichen Gerichts-
barkeit und der Staatsan-
waltschaften sind 213 Stel-
len betroffen, die entweder 
gehoben werden oder aber 
als neu eingeführte Stellen 
erstmalig zu besetzen sind. 
In den letzten Wochen und 
Monaten haben intensive 
Besprechungen im Justiz-

ministerium unter Beteili-
gung der Behördenleitun-
gen und der Richter- und 
Staatsanwaltsräte stattge-
funden, um die genaue 
Ausgestaltung der neu ge-
schaffenen Stellen festzule-
gen und die zeitlichen und 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die erforderli-
chen Ausschreibungen fest-
zulegen. 
 
Mit einer Freigabe der neu 
geschaffenen Stellen ist im 
April 2014 zu rechnen, so 
dass für die zeitnahe Beset-
zung die Ausschreibung der 
ersten Stellen bereits An-
fang 2014 erfolgen kann. 

Neben dem jeweiligen An-
forderungsprofil für die zu 
besetzende Stelle wird auch 
die Frage zu klären sein, ob 
eine unbeschränkte - also 
niedersachsenweite - Aus-
schreibung der zu beset-
zenden Stelle erfolgen kann 
oder aus personalwirtschaft-
lichen Gründen eine auf die 
jeweilige Behörde be-
schränkte Ausschreibung 
erfolgen muss. Nähere In-
formationen hierzu werden 
voraussichtlich in den 
nächsten Ausgaben der 
Niedersächsischen Rechts-
pflege veröffentlicht werden. 

 
 

Stellenhebungskonzept für die ordentliche Gerichtsbarkeit und die 
Staatsanwaltschaften 
- kompakt - 
 
 

I. Gerichtsbarkeit 
 
1. Amtsgerichte 
 
Die Systematik der Hebun-
gen durch das Stellenhe-
bungskonzept sieht vor, 
dass an Amtsgerichten mit 
bis zu 5 Richterplanstellen 
der Direktor des Amtsge-
richts in Zukunft nach R 2 
besoldet wird. Hat das 
Amtsgericht mindestens 4 
und weniger als 6 Planstel-
len, erhält der ständige Ver-
treter des Direktors des 
Amtsgerichtes eine Besol-
dung nach R1+Z. 
 
An Amtsgerichten mit 6 - 19 
Richterplanstellen wird der 

Direktor des Amtsgerichts 
zukünftig nach R2+Z, des-
sen ständiger Vertreter R2 
besoldet. 
 
Auf 12 Richterplanstellen 
und dann folgend auf alle 
weiteren 6 Richterplanstel-
len wird eine Stelle als wei-
terer aufsichtsführender 
Richter (R2) ausgebracht. 
 
Ab 20 Richterplanstellen 
erhält der Direktor des 
Amtsgerichts eine Besol-
dung nach R3. 
 
Ab 30 Richterplanstellen 
erhält der Präsident des 
Amtsgerichts eine Besol-
dung nach R3+Z. 

Dieses bedeutet insgesamt 
die Hebung von 62 Stellen 
im Bereich der Amtsgerichte 
in Niedersachsen. 
 
2. Landgerichte 
 
Für die Landgerichte ist 
vorgesehen, auf 30 Richter-
planstellen und dann fol-
gend auf alle weiteren 6 
Richterplanstellen des 
Landgerichts das neue Amt 
eines sogenannten Koordi-
nationsrichters einzuführen, 
welcher eine Besoldung 
nach R1+Z erhält. Dies be-
deutet, dass insgesamt 32 
Stellen für Koordinations-
richter bei den Landgerich-
ten eingeführt werden. 
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II. Staatsanwaltschaften 
 
Bei den Staatsanwaltschaf-
ten wird das Amt eines 
stellvertretenden Abtei-
lungsleiters, besoldet mit 
R1+Z, neu eingeführt. Die 
neue Amtsbezeichnung lau-
tet „Erster Staatsanwalt“.  
 
Landesweit werden bei 113 
Abteilungen der Staatsan-
waltschaft somit 113 neue 

Stellen für Erste Staatsan-
wälte/Erste Staatsanwältin-
nen geschaffen. 
 
Bei Staatsanwaltschaften 
mit mehr als 80 Planstellen 
erhält der Leitende Ober-
staatsanwalt eine Besol-
dung nach R5, sein ständi-
ger Vertreter eine Besol-
dung nach R3. 
 
Bei Staatsanwaltschaften 
mit mehr als 80 Planstellen 

wird auf je 20 Planstellen 
eine Stelle für einen Haupt-
abteilungsleiter ausgebracht 
der eine Besoldung nach 
R2+Z erhält. 
 
Insgesamt ergeben sich im 
Bereich der niedersächsi-
schen Staatsanwaltschaften 
hieraus 119 neu eingeführte 
Stellen bzw. Stellenhebun-
gen. 
 

 
 

Stellenhebungen im Bereich der Fachgerichtsbarkeiten 
- kompakt - 
 
 

I. Arbeitsgerichte 
 
Die Systematik der Stellen-
hebungen bei den Amtsge-
richten wird auf die Arbeits-
gerichte übertragen, so 
dass sich im Bereich der 
Arbeitsgerichte insgesamt 
14 Stellenhebungen erge-
ben. 
 
II. Sozialgerichte 
 

Auch im Bereich der Sozial-
gerichte wird die für die 
Amtsgerichte geltende Sys-
tematik der Stellenhebun-
gen übernommen, so dass 
sich hier insgesamt 10 Stel-
lenhebungen ergeben.  
 
III. Verwaltungsgerichte 
 
Bei den Verwaltungsgerich-
ten werden - in Anlehnung 
an die für die Landgerichte 

geltende Regelung - auf 12 
Richterplanstellen und dann 
folgend auf alle weiteren 6 
Richterplanstellen je eine 
Stelle als Koordinationsrich-
ter (R1+Z) ausgebracht. 
Dies betrifft insgesamt 19 
Stellen bei den Verwal-
tungsgerichten. 
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